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 Veröffentlicht am 12.09.1966

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Einen Rechtsanwalt tri0t eine Aufbewahrungsp3icht seiner detaillierten Kostenaufzeichnungen durch mehrere Jahre

dann nicht, wenn die Partei (Jurist) in die detaillierten Aufzeichnungen seinerzeit Einsicht genommen, diese

ausdrücklich als richtig bezeichnet und die Kosten auch bezahlt hat.
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